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RS OGH 1980/10/1 1Ob687/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1980

Norm

ABGB §585

ABGB §594

AußStrG §18 A

AußStrG §121

AußStrG §122

Rechtssatz

Die Rechtskraft der Zurückweisung einer Erbserklärung auf Grund einer von bestimmten, zum Teil zur Zeugenschaft

nicht fähigen Personen bezeugten mündlichen letzten Willenserklärung steht der Annahme einer Erbserklärung auf

Grund derselben, aber von zumindest einer weiteren nun namhaft gemachten, zur Zeugenschaft fähigen Person

bezeugten letzten Willenserklärung nicht entgegen.
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